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Zitat von plattyplus

Ist das heute so?

Ich kenne es aus dem Deutsch- und Englischunterricht so, daß bei Orthographie 6 das
Gesamtergebnis der Klausur maximal 5 sein kann, selbst wenn der Inhalt 1 ist. Da gab
es einen Sperrvermerk. Ab Orthographie 5 (oder besser) wurden die Teilleistungen
dann prozentual verrechnet, so dass es nicht mehr wirklich ins Gewicht fiel.

Da fällt der Notenschutz, wenn mit einer 6 zu rechnen ist, schon ganz wesentlich ins
Gewicht.

Es gibt oder gab die "Sperrklausel", dass wenn einer der beiden Bewertungsbereiche, also
Darstellungsleistung oder inhaltliche Leistung, hier in einer Fremdsprache "ungenügend" sind,
die Klausur insgesamt nicht besser als mangelhaft sein kann. (Ich habe die Abiturunterlagen
eben noch einmal durchgesehen und konnte diese Klausel ad hoc nicht mehr finden.)

Wenn Du schreibst, dass Du das so oder so kennst, dann wäre es hilfreich, die Quelle zu kennen
bzw. die rechtlich verbindliche Vorgabe - und sei es auch nur ein FK-Beschluss, wobei ich mir da
gar nicht sicher wäre, ob eine solche Kategorisierung nicht ein ganz erheblicher und damit
unzulässiger Eingriff in die Ermessensspielräume bei der Leistungsbewertung wäre.
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